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Auslegung der Wertermittlungsergebnisse 
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Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat Könderitz am 07. 06. 2015
– Bekanntgabe Gemeindewahlleiter und dessen Stellvertreter –

Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat Könderitz am 07. 06. 2015 
Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur Abgabe 

von Vorschlägen zur Besetzung der Wahlvorstände

Gemäß § 9 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der derzeit gültigen Fassung gebe ich hier-
mit Name und Dienstanschrift des Gemeindewahlleiters sowie seiner Stellvertreterin bekannt:

Gemeindewahlleiter: Herr Manfred Meißner Stellvertreter: Frau Heike Frommhold
 Hauptstraße 30  Hauptstraße 30
 06729 Elsteraue  06729 Elsteraue
 
Gemäß § 8a Abs. 3 KWG bleibt der Wahlausschuss in seiner Zusammensetzung zur Hauptwahl am 25. 05. 2014 entspre-
chend der Bekanntmachung vom 21. 03. 2014 unverändert bestehen.

Meißner, Bürgermeister

Hiermit fordere ich gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalwahlord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA)  die im 
Gebiet der Gemeinde Elsteraue vertretenen Parteien und 
Wählergruppen auf, bis zum 01. 05. 2015 Wahlberechtigte 
der Gemeinde Elsteraue als Beisitzer sowie Stellvertreter 
für den in der Gemeinde gebildeten Wahlvorstand für die 
Wahl am 07. 06. 2015 vorzuschlagen.
Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, sei-
nem Stellvertreter, dem Schriftführer sowie 3 Beisitzern. 
Die Beisitzer der Wahlvorstände sind ehrenamtlich tätig. 
Die Ablehnung der Übernahme eines oder das Ausschei-
den aus einem Wahlehrenamt richten sich nach § 31 Kom-
munalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA). 

Nach § 13 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz Land Sachsen-
Anhalt  können Wahlbewerber und Vertrauenspersonen 
für Wahlvorschläge kein Wahlehrenamt innehaben. Die 
Vorschläge sind bei der Gemeinde Elsteraue, Hauptstra-
ße 30, 06729 Elsteraue einzureichen.

Meißner
Gemeindewahlleiter
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Bekanntmachung zur Ergänzungswahl des Ortschaftsrates 
Könderitz am 07. 06. 2015

Am 07. 06. 2015 findet in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat Könderitz der 
Gemeinde Elsteraue statt. Es sind 2 Sitze zu besetzen.

Die Ortschaft Könderitz bildet einen Wahlbereich. 

Die Höchstzahl der auf den Wahlvorschlag zu benen-
nenden Bewerber beträgt gemäß § 21 Abs. 4 Kommunal-
wahlgesetz Sachsen-Anhalt (KWG LSA)  7.

Hiermit werden alle Parteien, Wählergruppen und Wahl-
berechtigte aufgefordert, Wahlvorschläge für die Wahl zu 
den Ortschaftsräten einzureichen. Die Einreichfrist für 
die Wahlvorschläge endet gemäß § 21 Abs. 2 KWG LSA 
am Montag, dem 13. 04. 2015, um 18.00 Uhr. Die Wahlvor-
schläge sind einzureichen bei:

Gemeindewahlleiter 
Herrn Manfred Meißner

Hauptstraße 30
06729 Elsteraue.

Bei der Einreichung von Wahlvorschlägen sind die Vor-
schriften des § 21 ff. Kommunalwahlgesetz Sachsen-Anhalt 
und des § 23 ff. Kommunalwahlordnung Sachsen-Anhalt 
(KWO LSA) zu beachten. Die Formblätter entsprechend 
der Anlagen sind zu verwenden. 

Entsprechend § 21 Abs. 9 Kommunalwahlgesetz Sachsen-
Anhalt muss der Wahlvorschlag für die Wahl zum Ort-
schaftsrat von mindestens 5 Wahlberechtigen des Wahl-
bereiches persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge unter-
zeichnet, so ist die Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen 
ungültig. 

Bei folgenden Parteien und Wählergruppen, die die Vo-
raussetzungen des § 21 (10) KWG LSA erfüllen, tritt an 
die Stelle der Unterschriften nach § 21 (9) KWG LSA die 
Unterschrift des für das Wahlgebiet zuständigen Parteior-
gans oder der Vertretungsberechtigten der Wählergruppe:

– Christlich Demokratische Union Deutschlands  (CDU)
– DIE LINKE (DIE LINKE)
– Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
– Freie Demokratische Partei  (FDP)
– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Darüber hinaus sind die nachfolgend genannten Parteien 
und Wählergruppen gem. § 21 Abs. 10 S. 1 Nr.1 KWG LSA 
von der Beibringung von Unterstützungsunterschriften 
befreit, weil sie am Tage der Bestimmung des Wahltages 
in der Vertretung durch mindestens ein Ortschaftsratsmit-
glied aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Wählergrup-
pe vertreten sind. Bei nachfolgend genannten Einzelbe-
werbern, die die Voraussetzungen des § 21 (10) S. 2 KWG 

LSA erfüllen, tritt an die Stelle der Unterschrift nach § 21 
(9) KWG LSA die eigene Unterschrift:

Einzelbewerber Koppatz.

Parteien, die die Voraussetzungen des § 21 (10) KWG 
LSA nicht erfüllen, d. h. am Tag der Bestimmung des 
Wahltages – 23. 07. 2013 – nicht in den zu wählenden Ver-
tretungen, im Landtag von Sachsen-Anhalt durch min-
destens einen Abgeordneten oder im Bundestag durch 
mindestens einen im Land Sachsen-Anhalt gewählten 
Abgeordneten vertreten sind, können nur dann Wahlvor-
schläge einreichen, wenn sie spätestens am 20. 03. 2015,  
24.00 Uhr, dem Landeswahlleiter (Halberstädter Straße 2, 
Platz des 17. Juni, 39112 Magdeburg) ihre Beteiligung an 
der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss  
ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. Der Anzeige sind 
gem. § 22 (1) KWG LSA beizufügen:

1. die schriftliche Satzung der Partei
2. das schriftliche Programm der Partei und 
3.  der Nachweis über einen satzungsgemäß  

bestellten Landesvorstand.

Die eingereichten Wahlvorschläge können für das Wahl-
gebiet miteinander verbunden werden. Entsprechende 
Erklärungen der Parteien, Wählergruppen oder Einzel-
bewerber sind bis spätestens 13. 04. 2015, 18.00 Uhr beim 
Gemeindewahlleiter schriftlich und übereinstimmend 
abzugeben. Sie müssen von dem für das Wahlgebiet zu-
ständigen Parteiorgan, dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe oder dem Einzelbewerber unterzeichnet 
sein.

Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vo-
raussetzungen wahlberechtigt und wählbar. Das gilt nicht, 
wenn sie nach deutschen oder den Rechtsvorschriften 
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge eines Richter-
spruches die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren haben.

Ergänzende Hinweise:
Kann die gesetzliche Anzahl von 5 Ortschaftsräten für 
den Ortschaftsrat Könderitz durch diese Wahl nicht er-
reicht werden, findet nach § 88 Abs. 3 Kommunalverfas-
sungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) keine 
weitere Ergänzungswahl statt. Der Ortschaftsrat besteht 
dann mit der bestehenden Anzahl fort, mindestens jedoch 
mit 3 Ortschaftsräten.

Meißner
Gemeindewahlleiter
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Erteilung der Genehmigung
3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elsteraue

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in seiner 
Sitzung am 07. 11. 2013 die 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Elsteraue beschlossen, Be-
schluss- Nr.: 334/11/2013.

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Elsteraue wurde durch die untere Landespla-
nungsbehörde des Burgenlandkreises gem. § 6 Abs. (1) 
Baugesetzbuch (BauGB) mit Verfügung vom 11. 09. 2014 
(Aktenzeichen: 6121-003-12-53) unter nachfolgender 
Maßgabe genehmigt:

•  Im Änderungsbereich 1 und 2 sind in der Planzeich-
nung die Flächen mit Bergbauberechtigung / Altberg-
bau entsprechend der Anlage zur Stellungnahme des 
Landesamtes für Geologie und Bergwesen vom 14. 01. 
2013 darzustellen. Die Planzeichenerklärung ist diesbe-
züglich in Übereinstimmung zu bringen.

Mit Beitrittsbeschluss des Gemeinderates der Gemeinde 
Elsteraue vom 18. 12. 2014 (Beschluss-Nr.: 75/12/2014) 
wurde die Maßgabe erfüllt. Die Planunterlagen der 3. Än-
derung des Flächennutzungsplanes Elsteraue sind gemäß 
der genannten Auflagen angepasst worden. Die öffent-
liche Bekanntmachung kann damit vollzogen werden.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 
Abs. (5) BauGB bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wirksam.

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Elsteraue umfasst die 6 
Änderungsbereiche (AEB 1 Energieerzeugungsanlage 
Profen, AEB 2 Windvorranggebiet Langendorf, AEB 4 
ehem. Chemiewerk Coswig BT Draschwitz, AEB 5 ehem. 
Schweinemastanlage Stocksdorf, AEB 6 ehem. Brikettfa-
brik Zipsendorf II in Spora, AEB 7 ehem. Baustoffwerk 
WBK Leipzig in Staschwitz) gemäß beiliegendem Über-
sichtsplan.

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehend 
aus Planzeichnung und der dazu gehörende Begründung 
mit Umweltbereicht sowie der zusammenfassenden Er-
klärung gemäß § 6 Abs. (5) BauGB kann von jedermann 
auf Dauer während der Dienstzeiten sowie nach Vereinba-
rung im Fachbereich Bauwesen der Gemeinde Elsteraue, 
Hauptstraße 30 in 06729 Elsteraue OT Alttröglitz einge-
sehen und über den Inhalt Auskunft erlangt werden.

Es wird auf die Beachtlichkeit der Verletzungen von Vor-
schriften über die Aufstellung der 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes entsprechend § 214 BauGB und auf 
die Frist für die Geltendmachung der Verletzungen von 
Vorschriften nach § 215 Abs. (1) BauGB hingewiesen.

Demnach werden eine nach § 214 Abs. (1) Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 
(3) BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes gel-
tend gemacht worden sind.

Elsteraue, den 27. 02. 2015

Meißner
Bürgermeister

→
Die zugehörige Karte 

finden Sie auf der nächsten Seite
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Flurbereinigungsverfahren Theißen (OU Zeitz)
Verf. Nr. 611/141 BLK 004

Öffentliche Bekanntmachung Auslegung der Wertermittlungsergebnisse
Ladung zu den Anhörungsterminen gemäß § 32 FlurbG

Im Flurbereinigungsverfahren Theißen (OU Zeitz) wer-
den die Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Flur-
bereinigungsgesetz (FlurbG) zur Einsichtnahme und 
Unterrichtung für die Beteiligten des Flurbereinigungs-
verfahrens Theißen (OU Zeitz) ausgelegt.
Die Grundlage für die Aufstellung der Ergebnisse der 
Wertermittlung ist das Bodenschätzungsgesetz vom 20. 
Dezember 2007 (BGBl.I S. 3150, 3176) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

Die Nachweise der Wertermittlung (Wertermittlungsrah-
men, Wertermittlungskarte) liegen zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten 

von Montag, den 09. 03. 2015 
bis Montag, den 23. 03. 2015

im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels, Raum 117 
(Büro: Frau Burgau) zu den allgemeinen Sprechzeiten:

Montag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr und 
Dienstag 13.30 – 17.00 Uhr

und

in der Gemeinde Elsteraue OT Alttröglitz, Hauptstraße 
30, 06729 Elsteraue, im Vorzimmer des Bürgermeisters zu 
den allgemeinen Sprechzeiten aus.

Die Auslegung der Ergebnisse der Wertermittlung soll 
den Teilnehmern ermöglichen, sich eingehend über die 
vorgesehenen Bewertungen der einzelnen Nutzungsarten 
innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens zu informieren. 
Für die Anhörung der Beteiligten über die Ergebnisse der 
Wertermittlung wird folgender Termin bestimmt:

Dienstag, der 24. 03. 2015
10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

Zu diesem Termin werden die Beteiligten des Flurberei-
nigungsverfahrens Theißen hiermit in die Gemeinde Els-
teraue OT Alttröglitz, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue in 
den Versammlungsraum eingeladen.

Zu diesem Termin werden Bedienstete der Flurbereini-
gungsbehörde den Beteiligten die Ergebnisse der Werter-
mittlung erläutern und Auskünfte erteilen. Die Beteiligten 
können im Anhörungstermin und während der Dauer der 
Auslegung Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wer-
termittlung sämtlicher, nicht nur der eigenen in das Ver-
fahren eingebrachten, Grundstücke schriftlich erheben 

oder zur Niederschrift vor der Flurbereinigungsbehörde 
vorbringen. 
Die Einwendungen werden vom Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Süd geprüft. Nach Behebung 
begründeter Einwendungen stellt das Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Süd die Ergebnisse 
der Wertermittlung fest und gibt den Feststellungsbe-
schluss öffentlich bekannt. 

gez. Ronneburg – Dienstsiegel –

Anlage: 
Gebietskarte, Verzeichnis der Verfahrensflurstücke
(auf nächster Seite)
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